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I. Bedeutung der Angehörigen
pflege in der Schweiz

Die	durch	Angehörige	geleistete	Pflege	und	Betreu-
ung –	meistens	in	Privathaushalten –	ist	für	die	Ge-
sundheitsversorgung	in	der	Schweiz	von	enormer	
Bedeutung.	Insbesondere	die	Altersversorgung	wäre	

ohne	das	personelle	und	finanzielle	Engagement	der	
pflegenden	Angehörigen	nicht	zu	gewährleisten.	Al-
lerdings	steht	dieses	Leistungsvolumen	auf	dem	Prüf-
stand.	Einerseits	sind	familiale	Ressourcen	zukünftig	
eher	geringer	als	heute,	unter	anderem	wegen	klei
neren	 Familien,	 höherer	 geografischer	 Mobilität,	
	steigender	Scheidungsrate	und	der	 zunehmenden	
	Erwerbsbeteiligung	von	Frauen.	Andererseits	verlän-
gern	sich	heute	die	Phasen	der	Pflegebedürftigkeit	
dank	Fortschritten	in	der	medizinischen	Diagnostik	
und	der	pharmazeutischen	und	operativen	Therapie.	
Dies	bedeutet	für	Familien	und	Paare	erhebliche	Im-
plikationen	für	das	Rentenalter	oder	für	die	Erwerbs-
kontinuität.	Und	schliesslich	ist	zur	bereits	hohen	
Eigenleistung	im	stationären	wie	auch	im	häuslichen	
Versorgungssetting	zunehmend	ein	Engpass	an	Ge-
sundheitsfachleuten	 zu	 beobachten.	 Dieser	 wird	
durch	den	erhöhten	Versorgungsbedarf	 einerseits	
und	den	Personalmangel	in	Pflege	und	Betreuungs-
berufen	andererseits	verursacht.1	Bis	ins	Jahr	2030	
müssten	rund	25	000	Gesundheitsfachleute	für	die	
Arbeit	im	stationären,	ambulanten	und	häuslichen	
Langzeitbereich	neu	ausgebildet	werden.	Zusätzlich	
sind	die	rund	60	000	Personen	im	Berufsfeld	Pflege	
und	Betreuung,	die	wegen	Pensionierung	aus	dem	
Arbeitsprozess	ausscheiden,	zu	ersetzen.	Es	ist	zurzeit	

 1 Hélène	Jaccard	Ruedin/France	Weaver,	Aging	Work-
force	in	an	Ageing	Society.	Wie	viele	Health	Professio-
nals	 braucht	 das	 Schweizer	 Gesundheitssystem	 bis	
2030?	Careum	Working	Paper 1,	Neuchâtel:	Observa-
toire	Suisse	de	la	santé	2009.
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offen,	inwiefern	sich	dieser	Personalengpass	auf	die	
sozialen	Netze	von	pflegebedürftigen	Personen	aus-
wirkt.

Vor	 dem	 Hintergrund	 dieses	 skizzierten	 Span-
nungsfeldes	stellt	sich	zum	einen	die	Frage,	wie	die	
Betriebe	der	Gesundheitsversorgung	ihre	Mitarbei-
tenden	halten	können,	beispielsweise	durch	gezielte	
Laufbahnförderung	und	Personalentwicklung.	Zum	
andern	kommt	innovativen	Ansätzen	zur	Eröffnung	
neuer	beruflicher	Perspektiven	hohe	Bedeutung	zu.	
Hier	setzt	dieser	Artikel	an.	Es	geht	um	die	bisher	
noch	wenig	praktizierte	Möglichkeit,	dass	pflegende	
Angehörige	durch	eine	SpitexOrganisation	ange-
stellt	werden	und	in	diesem	Rahmen	Aufgaben	für	
ihre	pflegebedürftigen	Familienmitglieder	oder	Part-
ner/innen	übernehmen.	Dadurch	können	im	Spitex
Team	neue	personelle	Ressourcen	erschlossen	wer-
den,	die	Absicherung	durch	das	Arbeitsgesetz	und	die	
Sozialgesetzgebung	ist	für	die	pflegenden	Angehöri-
gen	gewährleistet,	und	die	Versorgungsqualität	muss	
professionellen	Kriterien	genügen.	Was	auf	den	ers-
ten	Blick	als	ein	WinwinwinAnsatz	erscheint,	be-
nötigt	allerdings	noch	verschiedentlich	Klärung	und	
wirft	auch	neue	Fragen	auf.	

Um	die	Diskussion	anzustossen,	wurde	anlässlich	
des	internationalen	Tages	der	Familie	von	Careum	
Weiterbildung	in	Aarau	eine	Abendveranstaltung	zur	
Frage	der	Anstellung	von	Angehörigen	in	der	Spitex	
organisiert.	Erfahrungen	wurden	aus	dem	Projekt	
«Hand	in	Hand»	der	Spitex	Region	Köniz	aus	der	Sicht	
der	Projektleiterin	sowie	einer	angestellten	pflegen-
den	Angehörigen –	sie	ist	selber	Pflegefachfrau –	vor-
gestellt.2	Inzwischen	ist	das	Projekt	abgeschlossen,	
und	die	Anstellung	von	pflegenden	Angehörigen	ist	
im	Regelbetrieb	etabliert.	Ebenso	präsentierte	die	Er-
stautorin	die	rechtlichen	Rahmenbedingungen.	Der	
vorliegende	Artikel	ist	ein	zweiter	Schritt	zur	Ausei-
nandersetzung	mit	anstehenden	Fragen.	In	einem	
dritten	Schritt	wird	die	Thematik	ab	Herbst	2012	auf	
Projektbasis	angegangen.

II. Pflegende Angehörige als Ange
stellte in SpitexOrganisationen

In	der	Diskussion	um	die	Unterstützung	und	Entlas-
tung	pflegender	Angehöriger	werden	oft	finan	zielle	
Entschädigungen,	fachlicher	oder	emotionaler	Sup-
port	sowie	Entlastungsangebote	im	Sinne	der	Pflege,	
Betreuung	und	Begleitung	des	kranken,	behinderten	
oder	hochbetagten	Menschen	genannt.	Basierend	auf	
diesen	Ansätzen	erhalten	pflegende	Angehörige	vor-

	 2	 Die	 Referate	 können	 hier	 herunter	 geladen	 werden:	
www.careumweiterbildung.ch/events/index.php.

übergehend	Freiräume,	in	denen	sie	die	Verantwor-
tung	für	den	pflegebedürftigen	Menschen	teilen	kön-
nen.	Das	heisst,	 sie	 können	die	 Finanzierung	 von	
Leistungen	beantragen,	die	Leistungen	für	die	Betreu-
ung	einholen	oder	einkaufen,	sie	erhalten	Beratung	
oder	werden	für	gewisse	Aufgaben	im	Privathaushalt	
personell	ersetzt.	Diese	Ansätze	bilden	die	Basis	zahl-
reicher	Angebote	von	Gesundheitsligen,	Beratungs-
stellen	oder	Freiwilligenorganisationen.	Weitgehend	
ausser	Acht	gelassen	wird	in	der	Regel,	dass	diese	An-
sätze	keinerlei	soziale	Absicherung		ermöglichen,	wie	
sie	durch	die	berufliche	Tätigkeit	gewährleistet	ist.	
Deshalb	führen	diese	Ansätze	zu	erheblichen	Lücken	
bei	den	individuellen	Sozialversicherungsleistungen	
vor	und	nach	der	Pensionierung.	Hier	sind	innova	tive	
Ansätze	gefragt.	Einer	davon	ist	die	Anstellung	von	
pflegenden	Angehörigen	bei	SpitexOrganisationen,	
wie	dies	manchenorts	bereits	praktiziert	wird.	Bei-
spielsweise	sieht	dies	der	Kanton	Graubünden	in	der	
Verordnung	des	Krankenpflegegesetzes	vor.3 In die-
sem	Artikel	fokussieren	wir	auf	rechtliche	Fragen	und	
Überlegungen	 zur	Qualität	 der	 durch	 Angehörige	
geleisteten	Pflege	und	Betreuungsarbeit.

A. Leistungserbringer und 
 Leistungsbereich

Rechtlich	steht	die	Anstellung	von	pflegenden	An
gehörigen	den	häuslichen	Pflegediensten	unter	be-
stimmten,	 vom	 Bundesgericht	 festgelegten	 Vor
aussetzungen	 durchaus	 offen.	 Dazu	 gehört:	 Die	
SpitexOrganisation	ist	eine	zugelassene	Leistungser-
bringerin,	die	Überwachung	durch	diplomiertes	Pfle-
gepersonal	ist	sichergestellt,	und	die	WZWKriterien	
(Wirksamkeit,	Zweckmässigkeit,	Wirtschaftlichkeit	
der	Leistungen	nach	Art. 32	KVG)	sind	gewährleistet.4 

Zur	Frage	der	Anstellung	gibt	es	einen	breit	disku-
tierten	Bundesgerichtsentscheid	aus	dem	Jahr	2006,	
der	die	bisherige	Diskussion	geprägt	hat.	In	diesem	
vom	Bundesgericht	zweimal	zu	beurteilenden	Fall	
standen	sich	der	Spitex	Verein	Frauenfeld	und	die	
Helsana	Krankenversicherung	 als	 Parteien	 gegen-
über.	Strittig	war,	ob	die	Krankenversicherung	die	
vom	pflegenden	Angehörigen	und	Angestellten	des	
Spitex	Vereins	geleisteten	Massnahmen	im	Sinne	von	
Art. 7	Abs. 2	lit. c	Ziff. 1	KLV5	aus	der	obligatorischen	

	 3	 Verordnung	zum	Gesetz	über	die	Förderung	der	Kran-
kenpflege	und	der	Betreuung	von	betagten	und	pflege-
bedürftigen	Personen	(Verordnung	zum	Krankenpfle-
gegesetz)	vom	11. Dezember	2007	(BR	506.060).	

	 4	 Vgl.	 Urteile	 des	 Bundesgerichts	 vom	 21.  Juni	 2006,	
K 156/04	und	vom	19. Dezember	2007,	9C_597/2007.	

	 5	 Verordnung	des	EDI	vom	29. September	1995	über	Leis-
tungen	in	der	obligatorischen	Krankenpflegeversiche-
rung	(KLV),	SR	832.112.31.

03_052_pflege_abh_leu_bischofberger.indd   211 16.11.12   09:28



212 Pflegerecht – Pflegewissenschaft

WISSEnSCHAF t

4 | 12

Stämpfli Verlag

Krankenpflegeversicherung	 zu	 vergüten	 hat.	 Das	
Bundesgericht	stellte	dazu	vorab	fest,	dass	der	Spitex	
Verein	Frauenfeld	ein	nach	Art. 51	KVV6	zugelassener	
Leistungserbringer	ist.	Zudem	fällt	die	vom	pflegen-
den	Angehörigen	als	Angestellten	in	der	Spitex	ge-
leistete	Arbeit	gemäss	Anstellungsvertrag	für	Privat-
pflegepersonen	vom	31. Oktober	2001	unter	die	zu	
erbringenden	Dienstleistungen	gemäss	Art. 7	Abs. 2	
lit. c	Ziff. 1	KLV.	Die	hier	umschriebenen	Leistungen	
umfassen	Körperpflege,	An	und	Ausziehen,	Bewe-
gungsübungen,	Lagerungen,	Ernährung	usw.,	d.	h.,	
es	sind	Massnahmen	der	sogenannten	Grundpflege.	
Im	genannten	Anstellungsvertrag	wurde	ausdrück-
lich	darauf	hingewiesen,	dass	es	sich	um	eine	ausser-
gewöhnliche	Regelung	handelt,	weil	der	pflegende	
Angehörige	ausschliesslich	bei	der	Pflege	seiner	Ehe-
frau	eingesetzt	wird.	Weiter	wurde	festgehalten,	dass	
bei	der	Pflege	der	Patientin	unregelmässige	Nachtein-
sätze	unvermeidbar	sind	und	die	Pflegearbeit	sich	in	
kleine	Sequenzen	über	den	ganzen	Tag	verteilt.	Die	
Krankenversicherung	war	über	diese	Regelung	infor-
miert	und	ihr	lag	der	Anstellungsvertrag	vor.	

B. Familienangehörige als 
 pflegende Personen?

Das	Bundesgericht	hat –	entgegen	der	Ansicht	der	
Helsana	Krankenversicherung –	ausdrücklich	festge-
stellt,	dass	auch	Familienangehörige	als	pflegende	
Personen	infrage	kommen,	weil	weder	Gesetz	noch	
Verordnung	diese	Personengruppe	von	der	Tätigkeit	
als	 SpitexAngestellte	 im	Bereich	der	 allgemeinen	
Grundpflege	nach	Art. 7	Abs. 2	lit. c	Ziff. 1	KLV	zulas-
ten	der	obligatorischen	Krankenpflegeversicherung	
ausschliessen.7 

C. Rechtsanspruch auf eine 
 Anstellung bei der Spitex?

Gestützt	auf	die	bundesgerichtliche	Rechtsprechung	
besteht	kein	Rechtsanspruch	auf	eine	Anstellung	bei	
der	Spitex	zum	Zweck	der	Pflege	von		Angehörigen.	
Zudem	dürfen	der	obligatorischen	Krankenpflegever-
sicherung	unter	Berücksichtigung	der	sog.	Schaden-
minderungspflicht8	nur	Kosten	in	Rechnung	gestellt	

	 6	 Verordnung	vom	27. Juni	1995	über	die	Krankenversi-
cherung	(KVV),	SR	832.102.	

	 7	 Ebenso	 Gebhard	 Eugster,	 Krankenversicherungs-
recht,	 in:	 Schweizerisches	 Bundesverwaltungsrecht	
[SBVR]/Soziale	Sicherheit,	66	Rz. 130	und	125	Rz. 243;	
vgl.	auch	BGE	125	V	430	und	435.	

	 8	 Diese	trifft	die	Familienangehörigen	und	insbesondere	
die	Ehegatten	aufgrund	ehelicher	Beistandspflicht	nach	
Art. 159	Abs. 3	ZGB.	Vgl.	auch	BGE	130	V	101	Erw. 3.3.3,	

werden,	welche	eine	Pflege	zu	Hause	durch	Spitex
Ange	stellte	ausserhalb	des	Angehörigenverhältnisses	
verursachen	würde.	Den	SpitexVerantwortlichen	ist	
diesbezüglich	von	der	Natur	der	Sache	her	bei	der	
Frage,	was	an	Hilfestellung	von	den	Familienange-
hörigen	erwartet	werden	kann,	ein	vernünftiger	und	
praktikabler	Beurteilungsspielraum	zuzugestehen.	

D. Qualifikation für pflegerische 
Verrichtungen als Voraussetzung 
für die Anstellung von pflegen
den Angehörigen?

Interessant	und	bedeutsam	für	die	pflegenden	Ange-
hörigen	als	Angestellte	in	SpitexOrganisationen	ist	
die	Haltung	des	Bundesgerichts	zum	Vorbringen	der	
Helsana	Krankenversicherung,	es	fehle	dem	pflegen-
den	Angehörigen	an	einer	genügenden	pflegerischen	
Ausbildung,	weshalb	die	Leistungen	der	Grundpflege	
nach	Art. 7	Abs. 2	lit. c	Ziff. 1	KLV	von	der	Kranken-
versicherung	nicht	weiter	zu	übernehmen	seien.	Das	
Bundesgericht	hat	in	diesem	Zusammenhang	vorab	
die	Frage	aufgeworfen,	ob	sich	die	Krankenversiche-
rung	überhaupt	darauf	berufen	könne,	es	mangle	
dem	pflegenden	Angehörigen	an	der	entsprechenden	
Ausbildung,	weil	nicht	der	pflegende	Angehörige,	
sondern	 der	 SpitexVerein	 Leistungserbringer	 sei.	
Wie	oben	ausgeführt	ist	der	Spitex	Verein	Frauenfeld	
ein	 zugelassener	 Leistungserbringer	 im	 Sinne	 der	
massgebenden	 Bestimmungen.	 Entsprechend	 hat	
der	Kanton	zu	prüfen,	ob	das	Fachpersonal	über	die	
dem	 Tätigkeitsbereich	 entsprechende	 Ausbildung	
verfügt.	 So	 gesehen	muss	 der	 Krankenversicherer	
aufsichtsrechtlich	geltend	machen,	der	SpitexVerein	
setze	Personal	ein,	das	nicht	über	die	erforderlichen	
Ausbildungen	verfügt.	

Zur	Massgeblichkeit	der	Richtlinien	des	Spitex	Ver-
bands	Schweiz	betreffend	die	Mindestanforderun-
gen	an	das	Personal	in	der	Grundpflege	ist	festzuhal-
ten,	dass	diese	weder	Gesetzesrecht	darstellen	noch	
die	Bedeutung	von	Weisungen	der	Aufsichtsbehörde	
haben.	Ebenfalls	haben	sie	laut	Auskunft	des	Spitex	
Verbands	Thurgau	vom	9. Januar	2006	für	die	Mit-
glieder	des	Verbandes	lediglich	empfehlenden	Cha-
rakter.	Im	Dokument	wird	denn	auch	auf	die	ausser-
ordentlich	 grossen	 kantonalen	Unterschiede	 und	
Gepflogenheiten	in	diesem	Bereich	hingewiesen.	Im	
Kanton	Graubünden	ist	eine	Anstellung	beispielswei-
se	möglich,	wenn	die	pflegenden	Angehörigen	einen	

AHI	2003	218	Erw. 2.3.3	[in	BGE	129	V	67	nicht	publi-
ziert],	ZAK	1992	89	Erw. 2c;	Ulrich	MeyerBlaser,	
Bundesgesetz	über	die	Invalidenversicherung,	Zürich	
1997,	222 f.	mit	Hinweisen.	
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SRK	 Pflegehelferinnen	 Kurs	 absolviert	 haben	
(120 Stunden,	12 Arbeitstage	Praktikum).	Schliess-
lich	waren	die	fraglichen	Richtlinien	zumindest	im	
Kanton	Thurgau	nicht	 in	einer	Vereinbarung	mit	
einem	Verband	von	Krankenversicherern,	dem	auch	
die	Helsana	angehört,	enthalten.9	Entsprechend	liegt	
der	Entscheid	über	die	Qualifikation	für	die	Pflege	zu	
Hause	bei	der	Leitung	der	Spitex	Organisation	und	
des	zuständigen	Arztes.10	Für	diese	Regelung	spricht,	
dass	so	den	gesamten	Umständen	im	Rahmen	des	
Pflegeverhältnisses	(medizinisch,	psychisch,	sozial,	
funktional)	Rechnung	getragen	werden	kann.11 

Im	Weiteren	ist	wesentlich,	dass	eine	dem	Tätig-
keitsbereich	entsprechende	Ausbildung	nicht	bedeu-
tet,	dass	in	jedem	Fall	nur	ausgebildete	Personen	an-
gestellt	sein	dürfen.	Soweit	es	sich	um	Massnahmen	
der	Grundpflege	im	Sinne	von	Art. 7	Abs. 2	lit. c	KLV	
handelt,	braucht	es	keine	Fachausbildung,	hier	kann	
auch	ein	gewisses	Anlernen	genügen.12	Im	vorliegen-
den	Fall	hatte	der	zuständige	Arzt	Massnahmen	der	
Grundpflege	in	«einfachen	Situationen»	verordnet,	
weil	die	Patientin	auf	laufende	Hilfe	und	Unterstüt-
zung	im	Alltag	und	nicht	auf	tägliche,	komplexe	pfle-
gerische	Massnahmen	angewiesen	war.	Zudem	stand	
dem	pflegenden	Angehörigen	seit	Jahren	eine	Pflege-
fachperson	des	SpitexVereins	als	direkte	Ansprech-
person	zur	Verfügung,	die	seine	Arbeit	überwachte	
und	ihm	zusätzliche	Tipps	gab.	Damit	war	die	vom	
SpitexVerein	getroffene	Speziallösung	mit	dem	Ehe-
mann	als	pflegendem	Angehörigen	und	Angestell-
tem	der	SpitexOrganisation	nicht	zu	beanstanden	
und	stand	auch	im	Einklang	mit	den	Kriterien	der	
Wirksamkeit,	Wirtschaftlichkeit	und	Zweckmässig-
keit	der	Leistungen	gemäss	Art. 32	KVG.	

Zusammenfassend	ist	aus	rechtlicher	Sicht	folgen-
des	Fazit	zu	ziehen:	Die	Krankenversicherung	hat	die	
von	pflegenden	Angehörigen	als	Angestellte	bei	Spi-

	 9	 Vgl.	aktuell	die	seit	1.	1.	2008	geltenden	SpitexRichtli
nien	des	Kantons	Thurgau	unter	http://www.gesund-
heitsamt.tg.ch/documents/Spitex_Richtlinien_2008.
pdf.	Liegt	ein	von	der	Kantonsregierung	genehmigter,	
rechtskräftiger	Tarifvertrag	vor,	gelten	die	vertraglich	
festgelegten	Personalqualifikationen.	Bei	vertragslosem	
Zustand	gelten	die	Bestimmungen	nach	Ziffer 3.5	der	
SpitexRichtlinien,	die	aber	weder	Gesetzes	noch	Ver-
ordnungsrecht	darstellen.	Vgl.	auch	die	Verordnung	des	
Regierungsrates	(Kt.	TG)	zum	Gesetz	über	die	Kranken-
versicherung	(RB	832.10),	das	Gesetz	über	das	Gesund-
heitswesen	Kanton	Thurgau	(RB	810.1)	sowie	die	Verord-
nung	 des	 Regierungsrates	 (Kt.	 TG)	 über	 Berufe	 des	
Gesundheitswesens	(RB	811.121).	

	 10	 Urteil	des	Bundesgerichts	vom	21. Juni	2006,	K 156/04,	
Erw. 4.2.

 11	 Vgl.	dazu	auch	die	Botschaft	zum	Bundesgesetz	über	die	
Neuordnung	der	Pflegefinanzierung	vom	16. Februar	
2005	(BBl	2005	2040).	

	 12	 Urteil	des	Bundesgerichts	vom	21. Juni	2006,	K 156/04,	
Erw. 3.2.

texOrganisationen	 erbrachten	 Grundpflegemass-
nahmen	auch	dann	zu	vergüten,	wenn	der	pflegende	
Angehörige	nicht	über	eine	pflegerische	Ausbildung	
verfügt,	soweit	es	sich	um	Massnahmen	der	Grund-
pflege	im	Sinne	von	Art. 7	Abs. 2	lit. c	KLV	handelt,	
diese	Leistungen	lege	artis	erbracht	werden	und	ge-
gebenenfalls	vorliegende	Richtlinien	nicht	in	einer	
Vereinbarung	mit	einem	Verband	von	Krankenver-
sicherern,	dem	die	leistungsverweigernde	Kranken-
versicherung	angehört,	enthalten	ist.	Andere,	allen-
falls	unter	Art. 7	Abs. 2	lit. b	KLV	fallende	Leistungen	
(Massnahmen	der	Untersuchung	und	Behandlung)	
sind	hingegen	nur	von	einer	Vergütungspflicht	der	
Krankenversicherungen	erfasst,	wenn	der	pflegende	
Angehörige	als	Angestellter	bei	der	Spitex	über	eine	
pflegerische	Ausbildung	verfügt.	

III. Die arbeitsrechtliche Situation 
pflegender Angehöriger als 
 Angestellte bei der Spitex

Wird	eine	Anstellung	des	pflegenden	Angehörigen	
bei	einer	SpitexOrganisation13	realisiert,	sind	auf	die-
ses	Anstellungsverhältnis	die	massgebenden	Bestim-
mungen	des	Obligationenrechts14	und	des	Arbeitsge-
setzes15	sowie	der	Arbeitsvertrag	für	das	Personal	in	
SpitexOrganisationen	 anwendbar.16	 Die	 Anstel-
lungsbedingungen	und	damit	auch	die	Rechte	und	
Pflichten	pflegender	Angehöriger	als	Angestellte	bei	
SpitexOrganisationen	unterscheiden	sich	nicht	von	
jenen	der	anderen	Angestellten	im	SpitexBetrieb.	

A. Rechte und Pflichten

Die	Angestellte	hat	u.	a.	Anspruch	auf	Einsicht	in	die	
Personalakte,	zeitliche	Freistellung	für	Fort	und	Wei-
terbildung	an	5 Tagen	pro	Jahr	bei	100%Anstellung,	
Mitarbeiterbeurteilung,	 Regelung	 der	 Arbeitszeit,	
Ruhezeit,	Überstunden/Überzeit,	Nacht/Wochen-
end	und	Feiertagsarbeit	sowie	Ferien.	Besonders	die	
strukturierte	Arbeitszeit	innerhalb	eines	Teams	ist	

	 13	 Die	meisten	SpitexOrganisationen	sind	juristische	Per-
sonen	des	Privatrechts	(bspw.	Spitex	Verein	Gossau ZH),	
weshalb	 die	 Arbeitsverhältnisse	 den	 arbeitsvertrag
lichen	 Bestimmungen	 des	 Obligationenrechts	 (OR)	
	unterliegen.	Die	Arbeitsverhältnisse	mit	den	öffentlich
rechtlichen	SpitexOrganisationen	sind	durch	öffentli-
ches	(kommunales	oder	kantonales)	Personalrecht	ge-
regelt.	

 14	 Vgl.	Art. 319	bis	Art. 362	OR	(SR	220).
	 15	 Vgl.	Art. 6 ff.	ArG	(SR	822.11).	
	 16	 Zudem	finden	sich	Bestimmungen	im	Gleichstellungs-

gesetz	(GIG,	SR	151.1)	und	im	Datenschutzgesetz	(DSG,	
SR	235.1).	
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für	 angestellte	 pflegende	Angehörige	 ein	Novum,	
sind	sie	doch	ausserhalb	einer	Anstellung	vollum-
fänglich	selber	für	das	Zeitmanagement	verantwort-
lich.	Eine	Anstellung	bringt	zwar	mehr	Abwesenheit	
von	der	zu	pflegenden	Person,	beispielsweise	für	Fort-
bildungen,	 ermöglicht	 aber	 auch	die	 teaminterne	
Einsatzplanung,	um	die	Angehörigen	zeitlich	zu	er-
setzen.	Dieses	Zeitmanagement	ist	ohne	Einbindung	
in	ein	Team	für	pflegende	Angehörige	oft	eine	sehr	
aufwendige	Organisationsarbeit.

Zu	den	wesentlichen	Pflichten	gehören	die	Einhal-
tung	 von	Weisungen	 und	 die	 Schweigepflicht.	 Die	
Schweigepflicht	 kann	 im	 Spannungsverhältnis	mit	
Dokumentations	und	Auskunftspflichten,	aber	auch	
mit	 dem	 Bedürfnis	 von	 pflegenden	 Angehörigen	
	stehen,	wenn	sie	über	die	Belastungen	ihres	Berufs-
alltags	im	Team	sprechen.	Wer	andere	professionell	
pflegt,	unterliegt	der	Schweigepflicht.	Dies	vor	allem	
deshalb,	weil	den	Pflege	und	Betreuungsmitarbeiten-
den	durch	die	Pflegesituation	Informationen	über	die	
Intim	 und	 Privatsphäre	 des	 Pflegebedürftigen	 be-
kannt	werden.	Aus	dieser	berufstypischen	Konstel
lation	folgt	eine	besondere	Verantwortung	der	Pflege	
und	Betreuungspersonen,	der	sie	nur	gerecht	werden	
können,	 wenn	 sie	 eine	 besondere	 Vertraulichkeit	
	wahren.	Diese	Schweigepflicht	beruht	auf	strafrecht-
lichen,	arbeitsrechtlichen	und	datenschutzrecht	lichen	
Rechtsnormen.	Zu	den	geheim	zu	haltenden	Tatsachen	
gehören	neben	persönlichen	Daten	wie	Name,	Reli
gionszugehörigkeit,	Krankheitsgeschichte	oder	Ver-
mögensverhältnisse	auch	in	der	Berufsausübung	be-
kannt	 gewordene	 sonstige	 private	 oder	 berufliche	
Verhältnisse	des	Patienten.	Die	Schweigepflicht	geht	
über	die	blosse	Pflicht	zu	schweigen	hinaus,	indem	sie	
gebietet,	schon	die	Erhebung	und	Speicherung	von	
Daten	auf	das	Notwendige	zu	beschränken	und	schrift-
lich	oder	elektronisch	gespeicherte	Daten	so	aufzube-
wahren,	dass	sich	Unbefugte	keinen	Zugang	verschaf-
fen	 können.	 Eine	 professionelle	 Pflege	 erfordert,	
bestimmte	Gegebenheiten	zu	dokumentieren	und	die	
sonst	an	der	Pflege	Beteiligten	darüber	zu	unterrichten.	
Der	Pflegeprozess	muss	deshalb	dokumentiert	werden	
und	 die	Dokumentation	 allen	 am	 therapeutischen	
Prozess	Beteiligten	zugänglich	sein.	Auch	haftungs-
rechtliche	Fragen	erfordern	eine	Dokumentation.	In-
soweit	ist	die	Weitergabe	und	Speicherung	von	Infor-
mationen	und	Daten	gerechtfertigt	und	verstösst	nicht	
gegen	 die	 Schweigepflicht.	 Allerdings	 erfordert	 die	
Schweigepflicht	wirksame	Vorkehrungen,	dass	doku-
mentierte	 Informationen	nur	solchen	Personen	zu-
gänglich	gemacht	werden,	die	am	Pflegeprozess	unmit-
telbar	beteiligt	sind.	Damit	ist	auch	eine	Weitergabe	
von	Informationen	an	Arbeitskollegen,	die	sonst	mit	
dem	Pflegebedürftigen	nichts	zu	tun	haben,	untersagt.	
Dass	die	Kollegen	selber	der	Schweigepflicht	unterste-
hen,	ändert	daran	nichts.	Weil	der	Berufsalltag	von	

pflegenden	Angehörigen	wie	auch	von	SpitexMitar-
beitenden	oft	mit	starken	psychischen	Belastungen	
verbunden	ist,	kann	daraus	das	Bedürfnis	entstehen,	
über	das	Erlebte	zu	reden.	Die	Pflege	und	Betreuungs-
personen	 dürfen	 über	 ihren	 Berufsalltag	 sprechen,	
soweit	sie	das	Erzählte	anonymisieren	und	ein	Rück-
schluss	auf	ihre	Patienten	nicht	möglich	ist.	

B. Geben und Nehmen der 
 Arbeitgeberin Spitex 

Die	 SpitexOrganisation	 als	 Arbeitgeberin	 befasst	
sich	ihrerseits	u.	a.	mit	folgenden	Fragen:	Was	liegt	in	
der	Verantwortung	der	Arbeitgeberin	Spitex	gegen-
über	 der	 pflegenden	 Angehörigen	 als	 Arbeitneh-
merin?	Wo	 können	 Stolpersteine	 die	 erfolgreiche	
Zusammenarbeit	verhindern?	Was	muss	eine	Spitex
Institution	aus	rechtlicher	Sicht	bei	der	Anstellung	
von	pflegenden	Angehörigen	beachten?	

Einerseits	ist	der	Arbeitgeber	verpflichtet,	die	zur	
Verhütung	von	Berufskrankheiten	und	Berufsunfäl-
len	notwendigen	Massnahmen	zu	treffen.	Die	Mit-
arbeiterin	hat	Anrecht	darauf,	vom	Arbeitgeber	bei	
Stellenantritt	ausreichend	über	die	Gefahren	und	die	
von	ihm	angeordneten	vorsorglichen	Massnahmen	
und	Weisungen	informiert	zu	werden.17	Andererseits	
achtet	und	schützt	die	Arbeitgeberin	die	Mitarbeite-
rin	und	nimmt	auf	ihre	Gesundheit	Rücksicht.	Beides	
dürfte	gegenüber	der	heutigen	Situation,	in	der	An-
gehörige	durch	einen	LearningbyDoingProzess	zu	
ihrem	Wissen	gelangen,	eine	deutliche	Aufwertung	
bedeuten.	Die	Arbeitgeberin	ist	auch	dafür	besorgt,	
dass	ein	Arbeitsklima	des	gegenseitigen	Respekts	und	
der	Toleranz	gepflegt	wird,	welches	Diskriminierun-
gen,	Benachteiligungen	und	Mobbing	ausschliesst.	
Sie	schützt	die	Mitarbeitenden	vor	Belästigung	durch	
Patientinnen	und	Patienten.	Die	Arbeitgeberin	muss	
dafür	sorgen,	dass	die	Mitarbeiterin	nicht	sexuell	be-
lästigt	wird	und	dass	den	Opfern	von	sexuellen	Be-
lästigungen	keine	weiteren	Nachteile	entstehen.18 
Auch	hier	zeichnet	sich	für	angestellte	pflegende	An-
gehörige	eine	förderliche	Entwicklung	ab,	indem	sie	
ihre	anspruchsvolle	Situation,	die	auch	durch	Gewalt	
geprägt	sein	kann,	nicht	alleine	tragen	müssen.	Al-
lerdings	ist	gerade	dieser	Einblick	in	den	Privathaus-
halt	(der	auch	der	eigene	Haushalt	sein	kann)	durch	
Teammitglieder	emotional	nicht	einfach.	Hier	ist	das	
Management	der	SpitexOrganisation	gefragt,	dass	
mit	solchen	neuen	Fragen	und	Herausforderungen	
sensibel	und	durchdacht	umgegangen	wird.	

	 17	 Vgl.	Art. 6	ArG	und	ArGV3	(SR	822.113),	Art. 43	des	Ar-
beitsvertrags	für	das	Personal	in	SpitexOrganisationen.	

	 18	 Vgl.	Art. 328	OR,	Art. 39	des	Arbeitsvertrags	für	das	Per-
sonal	in	SpitexOrganisationen.	
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C. Verantwortung gegenüber  
den Pflegebedürftigen 

Wenn	häusliche	Pflegedienste	ihre	Leistungen	basie-
rend	auf	Art. 7	KLV	mit	der	Grundversicherung	ab-
rechnen,	sind	sie	gesetzlich	verpflichtet,	Massnah-
men	 zur	 Qualitätssicherung	 in	 ihre	 betriebliche	
Praxis	zu	integrieren.	Dazu	vertreibt	der	Spitex	Ver-
band	Schweiz	ein	Qualitätsmanual	 für	die	Spitex
Organisationen.19	Der	Inhalt	des	Manuals	orientiert	
sich	an	den	in	den	1960erJahren	entwickelten	Kri-
terien	der	Struktur,	Prozess	und	Ergebnisqualität.20 
Kriterien	zur	Ergebnisqualität	wurden	für	die	Spitex	
während	 längerer	Zeit	 eher	nachrangig	gewichtet	
und	aufgearbeitet.	Erst	vor	wenigen	Jahren	wurden	
dazu	Qualitätsindikatoren	empirisch	bearbeitet.21 
Hier	ist	noch	erhebliches	Entwicklungspotenzial	vor-
handen,	um	die	Ergebniskontrolle –	zum	Beispiel	die	
Auswirkungen	von	Instruktionen	und	Edukationen	
im	Privathaushalt –	zu	gewährleisten.	Generell	ist	in	
SpitexOrganisationen	erkennbar,	dass	die	Perspek-
tive	auf	die	Qualität	vorwiegend	von	professionellen	
Annahmen	und	Normen	geleitet	ist.	Dazu	gehören	
auch	 die	 Kriterien	 der	Wirtschaftlichkeit,	 Zweck
mässigkeit	und	Wirksamkeit	(WZWKriterien).	Die	
Nutzersicht	wird	hingegen	eher	wenig	berücksich-
tigt,	d.	h.	Konzepte,	die	für	die	Gesundheitsversor-
gung	im	Privathaushalt	grundlegend	sind,	wie	etwa	
Mitbestimmung,	Wahlfreiheit	oder	Lebensqualität,	
sind	kaum	angesprochen.	Eher	dominiert	eine	Qua-
litätsstrategie,	die	sich	auf	die	regelkonforme	Einhal-
tung	und	Überprüfung	von	Standards	konzentriert	
und	an	der	Kontrolle	gesetzlicher	Anforderungen	
orientiert.22	Insofern	befinden	sich	pflegende	Ange-
hörige	bezüglich	Qualitätssicherung	genau	auf	der	
Schnittstelle	 zwischen	 professioneller	 Optik	 und	
Nutzeroptik:	Als	Angestellte	sind	sie	an	die	Qualitäts-
normen	der	SpitexOrganisation	gebunden,	als	An-
gehörige	 dürften	 hingegen	 diejenigen	 des	 Privat-
haushalts	Vorrang	haben.	Hier	bleibt	ihre	Rolle	als	
Verwandte	oder	Ehepartner/in	ja	bestehen.	Denkbar	
ist,	dass	sich	gerade	durch	die	Anstellung	von	pfle-
genden	Angehörigen	in	der	Spitex	und	damit	durch	
die	Aufweichung	von	professioneller	und	privater	

	 19	 Spitex	Verband	Schweiz,	Qualitätsmanual,	Bern	2010.
	 20 Avedis	Donabedian	(1966):	Evaluating	the	quality	of	

medical	care.	Milbank	Quarterly	44(3),	166–206.
	 21 Peter	Rüesch/Lalla	Burla/René	Schaffert/Maja	

Mylaeus	(2009):	Qualitätsindikatoren	in	der	ambulan-
ten	Pflege	(Spitex)	in	der	Schweiz	auf	der	Grundlage	von	
RAIHC,	Schriftenreihe	der	Schweizerischen	Gesund-
heitspolitik	(SGGP),	Bd. 96.	Zürich:	SGGP.

	 22 Barbara	 Mittnacht	 (2010).	 Qualitätsentwicklung	
und	Nachhaltigkeit	im	Kontext	häuslicher	Pflegearran-
gements –	Entwicklungstrends	und	Perspektiven.	Lage:	
Jacobs	Verlag.

Optik	 neue	 Qualitätsnormen	 entwickeln.	 Diese	
schenken	 der	 heute	 zunehmend	 angedachten	
Nutzer	orientierung	 Aufmerksamkeit	 und	 fördern	
patienten	und	angehörigenfreundliche	Ansprech-
strukturen.23 

IV. Die sozialversicherungs
rechtliche  Situation angestellter 
pflegender  Angehöriger

A. Ansprüche im Rahmen  
der  Anstellung

Die	sozialversicherungsrechtliche	Situation	pflegen-
der	Angehöriger	als	Angestellte	bei	der	Spitex	unter-
scheidet	sich	nicht	von	jener	der	übrigen	Angestell-
ten	im	Betrieb.	Diese	Ansprüche	richten	sich	in	Bezug	
auf	AHV,	IV,	ALV,	UV,	KTG,	BVG	nach	den	jeweiligen	
Anstellungsbedingungen	der	SpitexOrganisation.	
Weil	die	Krankentaggeldversicherung	im	Gegensatz	
zur	Unfallversicherung	in	der	Schweiz	nicht	obliga-
torisch	ist,	lohnt	sich	ein	Blick	auf	die	gesetzlichen	
Rahmenbedingungen:	Beim	Ausfall	eines	Arbeitneh-
mers	infolge	Krankheit	besteht	die	Pflicht	der	Lohn-
fortzahlung	nach	Art. 324a	OR.	Zudem	sieht	Art. 27	
des	Arbeitsvertrags	für	das	Personal	in	SpitexOrga-
nisationen	bei	Dienstaussetzung	der	Arbeitnehmerin	
durch	Unfall	oder	Krankheit	vom	1.	bis	4. Dienstjahr	
die	Ausrichtung	des	Lohns	für	drei	Monate	zu	100%	
und	ab	dem	5. Dienstjahr	für	sechs	Monate	zu	100%	
vor.	Für	Teilzeitangestellte	im	Stundenlohn	wird	der	
Lohn	aus	dem	Durchschnitt	der	letzten	12 Monate	
errechnet.	 Nach	 Ablauf	 der	 vollen	 Lohnzahlung	
	setzen	 die	 entsprechenden	 Leistungen	 der	 Kran
kentaggeldversicherung	ein.	Die	Lohnfortzahlung	
	dauert	 längstens	 bis	 zur	 Beendigung	 des	 Arbeits
verhältnisses.	Gestützt	auf	Artikel 28	des	Arbeitsver-
trags	 für	 das	 Personal	 in	 SpitexOrganisationen	
schliesst	die	Arbeitgeberin	eine	Krankentaggeldver-
sicherung	in	der	Höhe	von	80%	(mit	einer	maxima-
len	Wartefrist	von	drei	Monaten)	des	Lohnes	ab	und	
übernimmt	die	Prämien	mindestens	zur	Hälfte.	

B. Ansprüche im Rahmen  
der  familialen Pflege

Neben	den	sozialversicherungsrechtlichen	Ansprü-
chen	im	Rahmen	der	Anstellung	ist	weiteren	Ansprü-
chen,	die	dem	pflegenden	Angehörigen	zustehen,	

	 23 Beat	Sottas/Sarah	Bruegger	(2012).	Ansprechstruk-
turen.	Perspektivenwechsel	und	Grenzverschiebungen	
in	der	Grundversorgung.	Zürich.
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Beachtung	zu	schenken.	Es	sind	dies	die	Betreuungs-
gutschriften	gemäss	Art. 29septies	AHVG,	wonach	Ver-
sicherte,	die	Verwandte24	in	auf	oder	absteigender	
Linie	oder	Geschwister	mit	einem	anerkannten	An-
spruch	auf	eine	Hilflosenentschädigung	der	AHV,	der	
IV,	der	obligatorischen	Unfallversicherung	oder	der	
Militärversicherung	für	mindestens	mittlere	Hilflo-
sigkeit	betreuen,	Anspruch	auf	Anrechnung	einer	
Betreuungsgutschrift	haben.	Seit	1. Januar	2012	be-
steht	dieser	Anspruch	auch	ohne	das	Erfordernis	der	
unmittelbaren	geogra	fischen	Nähe,	d.	h.,	es	genügt,	
wenn	die	betreuten	Personen	für	die	Betreuung	leicht	
erreicht	werden	können.25	Der	Anspruch	auf	Betreu-
ungsgutschriften	muss	jährlich	schriftlich	angemel-
det	werden.	

Neben	den	Betreuungsgutschriften	entschädigen	
gewisse	Kantone	(zum	Beispiel	BaselStadt	oder	Grau-
bünden)	und/oder	Gemeinden	(u.	a.	Arlesheim)	die	
pflegenden	Angehörigen	pauschal	im	Umfang	von	
25 Franken	pro	Tag	an	die	tägliche	Pflege,	falls	diese	
mindestens	1½	Stunden	umfasst.	Diese	Gutschriften	
sind	zu	beantragen	und	 in	der	Regel	 jährlich	neu	
überprüfen	zu	lassen.	

V. Neue Fragen zur Anstellung  
von pflegenden Angehörigen

Die	Auseinandersetzung	von	zentralen	rechtlichen	
Fragen	hat	bisher	gezeigt,	dass	der	Anstellung	von	
pflegenden	Angehörigen	 grundsätzlich	 nichts	 im	
Wege	steht.	Allerdings	eröffnet	sich	eine	Reihe	von	
neuen	Fragen,	von	denen	hier	betriebliche,	qualifi-
katorische	und	konzeptionelle	Fragen	aufgegriffen	
werden.

A. Betriebliche Strukturen von 
 SpitexOrganisationen

Die	Anstellung	von	pflegenden	Angehörigen	ist	im	
Kontext	der	Schweizer	SpitexOrganisationen	zu	se-
hen.	Dazu	einige	Kennzahlen	aus	der	SpitexStatistik	
2010:	In	der	Schweiz	gibt	es	1137	Leistungserbringer	
für	die	Pflege	und	Hilfe	zu	Hause.26	Diese	teilen	sich	
auf	in	knapp	800	öffentlichrechtliche	(43%)	oder	
erwerbswirtschaftliche	 (15%)	 SpitexOrganisatio-
nen,	377	selbständige	Pflegefachpersonen	(32%)	so-
wie	 weitere	 Stiftungen,	 Gemeindeverbände	 oder	

	 24	 Verwandten	sind	Ehegatten,	Schwiegereltern	und	Stief-
kinder	gleichgestellt.

	 25	 Vgl.	BBl	2011	543,	558	wonach	die	Obergrenze	wohl	bei	
einer	Stunde	anzusetzen	ist.	

	 26	 Bundesamt	 für	Statistik	 (2011).	SpitexStatistik	2010.	
Neuchâtel:	BFS.

Kirchgemeinden	(10%).	Etwas	mehr	als	die	Hälfte	
der SpitexOrganisationen	(55%)	bieten	nur	Kern
dienstleistungen	an	(pflegerische	Leistungen	gemäss	
 KrankenpflegeLeistungsverordnung,	haus	wirt	schaft
	liche/sozialbetreuerische	 Leistungen,	 Mahlzeiten-
dienst).	Die	anderen	45%	bieten	sowohl	Kerndienst-
leistungen	 als	 auch	 weitere	 Leistungen	 an	 (z.	B.	
Sozialdienst,	Elternberatung,	therapeutische	Dienst-
leistungen,	Fahrdienste,	Notrufsysteme).	Bezüglich	
Qualifikation	haben	28%	eine	höhere	Berufsausbil-
dung	bzw.	21,4%	eine	berufliche	Grundbildung	im	
Pflegewesen	abgeschlossen.	39,4%	des	Personals	hat	
keinen	spezifischen	Ausbildungsabschluss.	Die	rest-
lichen	11,2%	verfügen	entweder	über	eine	andere	
nachsekundäre	Ausbildung	oder	einen	Fachhoch-
schulabschluss	 im	Bereich	 Soziales	 oder	 Therapie	
bzw.	eine	Ausbildung	im	Leitungs	und	Administra-
tionsbereich.

Vor	dem	Hintergrund	der	recht	kleinteiligen	Spi-
texOrganisationen	mit	 einem	 Anteil	 von	 bereits	
40%	der	Mitarbeitenden	ohne	spezifischen	Ausbil-
dungsabschluss	dürfte	die	Integration	von	pflegen-
den	 Angehörigen	 aus	 betrieblichen	 Gründen	 an-
spruchsvoll	 sein.	 Einerseits	 sind	 administrative	
Regelungen	zu	 schaffen,	die	 rechtlich	abgesichert	
sind.	 Andererseits	 ist	 die	 Instruktion	 und	 Super
vision	von	(noch	mehr)	Personen	ohne	Grundbil-
dung	zu	gewährleisten,	sofern	die	Anstellung	(vor-
erst)	 nicht	 auf	 Personen	 mit	 Grundbildung	 und	
Höherer	Fachausbildung	beschränkt	wird.	Deshalb	
stellt	sich	für	einzelne,	eher	kleinere	Betriebe	mögli-
cherweise	die	Frage,	ob	in	einem	ersten	Schritt	die	
Anstellung	von	pflegenden	Angehörigen	favorisiert	
wird,	die	bereits	über	einen	Abschluss	der	berufli-
chen	Grundbildung	oder	der	höheren	Fachausbil-
dung	in	Pflege	verfügen.	Zudem	ist	für	alle	Spitex
Organisationen	 zu	 fragen,	welche	 Leitlinien	 oder	
Orientierungshilfen	nötig	sind,	um	sie	bei	der	neu-
artigen	Anstellungsform	zu	unterstützen.	Hier	sind	
entsprechende	Anreize	und	Fördermassnahmen	zur	
Implementation	erforderlich,	sobald	die	offenen	Fra-
gen	geklärt	sind.

B. Qualifikation von pflegenden 
 Angehörigen

Einerseits	ist	hier	zu	fragen,	welches	Bildungsprofil	
pflegende	Angehörige	in	der	Schweiz	haben.	Wie	vie-
le	verfügen	über	einen	Bildungsabschluss,	der	ihnen	
die	nötigen	Kenntnisse	für	eine	Anstellung	bei	der	
Spitex	vermittelt?	Inwiefern	dient	der	SRKPflegehel-
ferinnenKurs	den	Ansprüchen	im	heutigen	und	zu-
künftigen	 SpitexArbeitsfeld?	Wie	 ist	 die	 entspre-
chende	Instruktion	und	Supervision	von	Pflegehelfer/
innen	gewährleistet?	Interessant	ist	auch	die	Frage,	
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wie	viele	Pflegefachpersonen	sich	als	pflegende	An-
gehörige	engagieren.	Sie	wären	mit	ihrem	Bildungs-
abschluss	prädestiniert	für	eine	Anstellung	als	pfle-
gende	Angehörige	bei	einer	SpitexOrganisation.

Zudem	ist	eine	weitere	Frage	zur	Qualifikation	zu	
klären:	Können	pflegende	Angehörige	basierend	auf	
ihren	Erfahrungen	in	der	Pflege	und	Betreuung	zu	
Hause	einen	Berufsabschluss	 erwerben?	Das	neue	
Berufsbildungsgesetz	ermöglicht	dies,	indem	die	be-
ruflichen	Leistungen	einer	Gesamtprüfung	unterzo-
gen	werden.27	Im	Kanton	Zürich	ist	dies	beispielswei-
se	in	einer	sogenannten	Kompetenzbilanz	möglich.28 
Unter	dem	Motto	«Sie	können	mehr	als	Sie	wissen» –	
so	die	Berufsberatung	des	Kantons	Zürich –	können	
Kandidierende	aufgrund	eines	erfolgreich	absolvier-
ten	Validierungsverfahrens	ein	Eidgenössisches	Fä-
higkeitszeugnis	(EFZ),	beispielsweise	zur	Fachfrau/
zum	Fachmann	Gesundheit	 (FaGe),	erwerben.	 Im	
Rahmen	einer	Anstellung,	aber	auch	aufgrund	aus
serberuflicher	Praxiserfahrung,	können	sich	pflegen-
de	Angehörige	für	die	Validierung	anmelden.	Damit	
werden	zwei	Chancen	gleichzeitig	gefördert,	zum	
einen	ein	individueller	Berufsabschluss	und	damit	
die	bessere	Position	auf	dem	Arbeitsmarkt,	und	zum	
andern	 ein	 Beitrag	 zur	 oben	 genannten	 Perso-
nalknappheit	im	Gesundheitswesen.

Ferner	stellt	sich	bei	pflegenden	Angehörigen,	die	
keinen	qualifizierenden	Berufsabschluss	haben,	die	
Frage,	welche	Tätigkeiten	sie	vor	der	Anstellung	für	
ihre	pflegebedürftigen	Nächsten	übernommen	ha-
ben,	jedoch	diese	Befugnis	im	Rahmen	einer	Anstel-
lung	nicht	haben.	Dies	trifft	beispielsweise	für	das	
Verabreichen	 von	 Insulininjektionen	 zu	 oder	 das	
Ver	band		wech	seln	bei	offenen	Beinen.	Hier	 ergibt	
sich	eine	Schräglage,	denn	in	der	Anstellung	dürfen	
sie	gewisse	Tätigkeiten	als	SRKPflegehelfer/in	nicht	
ausüben,	ausserhalb	der	Anstellung	werden	ihnen	
jedoch	solche	Aufgaben	vom	Arzt	übertragen,	oder	
sie	werden	von	der	Pflegefachperson	instruiert.

Bei	der	Anstellung	von	pflegenden	Angehörigen –	
unabhängig	von	ihrer	Qualifikation –	ist	schliesslich	
zu	fragen,	welche	Aufgaben	sie	bei	ihren	Nächsten	
im	Rahmen	einer	Anstellung	übernehmen	möchten.	
Beispielsweise	sind	sie	bei	schmerzhaften	oder	inti-
men	Prozeduren	emotional	anders	beansprucht	als	
andere	Teammitglieder.	Hier	ist	das	nötige	Feinge-
fühl	in	Teams	wichtig,	um	eine	gelingende	Arbeits-
teilung	zu	gewährleisten.	

	 27	 Vgl.	dazu	Art. 9	Abs. 2,	Art. 17	Abs. 5	und	Art.	33	des	
Bundesgesetzes	vom	13. Dezember	2002	über	die	Berufs-
bildung	(BBG,	SR	412.10)	sowie	Art. 30	Abs. 2	und	Art. 32	
in	 der	 entsprechenden	 Berufsbildungsverordnung	
(BVV,	SR	412.101).	

	 28	 Siehe	bspw.	www.kompetenzbilanz.zh.ch	der	Berufsbe-
ratung	 Kanton	 Zürich	 oder	 www.validacquis.ch	 des	
Bundesamtes	für	Bildung	und	Technologie.	

C. Pflegebedarf im Privathaushalt

Zur	Erfassung	des	Pflegebedarfs	empfiehlt	der	Spitex	
Verband	Schweiz	das	von	einem	internationalen	und	
interdisziplinären	Forscherkonsortium	entwickelte	
und	erprobte	Resident	Assessment	Instrument	Home	
Care	(RAI	HC),	das	für	Schweizer	Verhältnisse	ange-
passt	und	pilotiert	wurde.	Das	Instrument	basiert	auf	
einer	gerontologischgeriatrischen	Optik	und	orien-
tiert	sich	im	Kerninstrument,	dem	Minimum	Data	
Set	(MDS),	weitgehend	am	geriatrischen	Assessment	
und	den	sogenannten	Aktivitäten	des	täglichen	Le-
bens.29	Der	Istzustand	der	betagten	Person	und	ihre	
gesundheitlichen	Risiken	(z.	B.	Sturzrisiko)	werden	
anhand	von	18	Bereichen	erfasst.	Diese	können	teil-
weise	mit	Abklärungshilfen,	z.	B.	zum	Sturzrisiko,	
weiter	verfeinert	erhoben	werden.30 

Zu	bedenken	ist,	dass	die	RAIHCErfassungskate-
gorien	zwar	die	gesetzlichen	Anforderungen	an	die	
Bedarfsabklärung	(Art. 7	Abs. 2	lit. c	Ziff. 1	KLV)	er-
füllen.	Allerdings	korrespondieren	die	Erfassungska-
tegorien	nicht	mit	denjenigen	der	Leistungsvergü-
tung.	Das	heisst,	die	Vergütungskategorien	 in	der	
KrankenpflegeLeistungsverordnung	sind	nach	einer	
anderen	Logik	aufgeteilt,	nämlich:	a)	Massnahmen	
der	Abklärung,	Beratung	und	Koordination,	b)	Mass-
nahmen	zur	Untersuchung	und	Behandlung	sowie	
c)	Massnahmen	zur	Grundpflege.	Die	ärztlichen	Ver-
ordnungen	orientieren	sich	an	letzterem,	d.	h.	den	
Vergütungskategorien.	Dies	wurde	im	einleitenden	
Beispiel	sichtbar,	in	dem	der	zuständige	Arzt	Mass-
nahmen	der	«Grundpflege	in	einfachen	Situationen»	

	 29	 Die	18 Bereiche	sind:	kognitive	Fähigkeiten,	kommuni-
kative	Fähigkeiten/Hören,	Sehfähigkeiten,	Stimmungs-
lage	und	Verhalten,	Soziales,	informelle	Unterstützung,	
instrumentelle	Aktivitäten	des	 täglichen	 Lebens,	 Ba
sisaktivitäten	des	täglichen	Lebens,	Kontinenz,	Krank-
heitsdiagnosen,	 Gesundheitszustand/Präven	tion,	 Er-
nährung/Flüssigkeitsstatus,	Mund/Zahnstatus,	Zustand	
der	Haut,	Umfeldabklärung,	Dienstleistungen,	Behand-
lungen,	Medikamente.

	 30	 Inzwischen	wurde	in	Deutschland	im	Auftrag	des	Me-
dizinischen	Dienstes	der	Krankenkassen	ein	Begutach-
tungsinstrument	zur	Erfassung	der	Pflegebedürftigkeit	
entwickelt.	Basierend	auf	einer	gründlichen	Analyse	des	
Begriffs	der	Pflegebedürftigkeit	wurden	8 Kategorien	mit	
weitgehend	standardisierten	Messausprägungen	erar-
beitet.	Die	Kategorien	orientieren	sich	weniger	an	den	
professionellen	Konzepten	der	ADL/IADL,	sondern	stär-
ker	am	Alltag	von	pflegebedürftigen	Personen.	Die	8 Ka-
tegorien	sind:	Mobilität,	kognitive	und	kommunikative	
Fertigkeiten,	Verhaltensweise	und	psychische	Problem-
lagen,	Selbstversorgung,	Umgang	mit	krankheits/the-
rapiebedingten	Anforderungen	und	Belastungen,	Ge-
staltung	des	Alltagslebens	und	der	sozialen	Kontakte,	
ausserhäusliche	Aktivitäten	sowie	Haushaltsführung	
(Details	 siehe	 www.unibielefeld.de/gesundhw/ag6/ 
projekte/begutachtungsinstrument.html).	
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verordnete,	 die	 vom	 pflegenden	 Ehemann	 ausge-
führt	wurden.

Bezüglich	des	Pflegebedarfs	ist	zu	bedenken,	dass	
es	 bei	 Pflegebedürftigkeit	 kaum	 «einfache	 Situa
tionen»	gibt.	Denn	stets	 sind	physiologische	oder	
pathophysiologische	Prozesse	im	Gang,	die	gerade	
bei	kranken,	behinderten	oder	hochbetagten	Perso-
nen	besondere	Aufmerksamkeit	verlangen,	zum	Bei-
spiel	bei	immunologischen	Defiziten	oder	dermato-
logischen	Risiken.	Je	nach	individueller	Abklärung	
können	pflegende	Angehörige	oder	Pflegeassistenz-
personen,	 die	 keine	 berufliche	 Grundbildung	 im	
Pflegewesen	 haben,	 für	 die	 Unterstützung	 in	 der	
Selbstversorgung	angeleitet	werden	und	aus	Quali-
tätsoptik	gute	Arbeit	leisten.	Allerdings	ist	zu	beach-
ten,	dass	heute	rasch	erfolgte	Neuerungen	in	Diag-
nostik,	 Therapie	 und	 Hilfsmitteln	 auch	 in	 der	
häuslichen	Versorgung	zum	Alltag	gehören.	Zudem	
sind	gerade	bei	intensivem	Pflege	und	Betreuungs-
bedarf	präventive	Massnahmen	entscheidend,	um	
die	häusliche	Versorgungssituation	stabil	zu	halten	
und	Komplikationen	oder	gar	Notfalleintritte	zu	ver-
meiden.	Dazu	sind	entsprechend	vorausschauende	
Fertigkeiten	 nötig,	 etwa	 bei	 der	 Prävention	 von	
Mundschleimhautdefekten,	Dekubitalulzera,	Pneu-
monien,	Harnwegsinfekten	oder	Suizid.	Und	deshalb	
ist	die	zeitnahe	und	engmaschige	Neubeurteilung	
der	Situation	und	Reinstruktion	von	pflegenden	An-
gehörigen	und	Assistenzpersonen	stets	nötig.	

Schliesslich	stellt	sich	in	der	Spitex	die	Frage,	wie	
der	erhobene	Pflegebedarf	mit	den	Personalressour-
cen	und	insbesondere	dem	vorhandenen	Skill	und	
Grademix	gedeckt	werden	kann.	Dazu	gibt	es	noch	
kaum	Untersuchungen.	 Ergebnisse	 eines	 kürzlich	
abgeschlossenen	Projekts –	das	allerdings	in	der	sta-
tionären	 Akutversorgung	 durchgeführt	 wurde  –	
zeigt	auf,	wie	Pflegefachpersonen	(Tertiärausbildung)	
und	 Fachpersonen	 Gesundheit	 (Ausbildung	 auf	
	Sekundarstufe)	die	Arbeit	im	Rahmen	des	Pflegepro-
zesses	 anhand	 von	 12  Kernaufgaben	 durchdacht	
aufteilen.31,32	Zentral	dabei	 ist,	dass	die	Aufgaben	
patientenorientiert	aufgeteilt	sind	und	weniger	ent-

	 31 Judith	Abt/Eveline	HoldenerMascheroni/Kathrin	
Horlacher	(2012).	Pflegefachpersonen	und	Fachper-
sonen	Gesundheit.	Patientenorientierte	Arbeitsteilung	
im	Pflegeprozess.	Krankenpflege	105(7),	16–19.

	 32	 Kernaufgaben	für	Pflegefachpersonen	sind:	Assessment	
und	Pflegeplan,	Überprüfung	Pflegeplan,	Austrittsma-
nagement,	Medikamentenmanagement,	Beratung	und	
Instruktion,	Unterstützung	bei	kritischen	Lebensereig-
nissen.	Kernaufgaben	für	Fachfrauen/männer	Gesund-
heit	sind:	Administration	Eintritt	und	Austritt,	Hotelle-
rie;	gemeinsame	Kernaufgaben	sind:	Diagnostik	und	
Therapie,	Symptommanagement,	Unterstützung	bei	der	
Selbstversorgung,	Prävention.

lang	 von	 beruflicher	 Abgrenzung	 und	 Tätigkeits
katalogen.	Das	heisst,	die	Erkrankten	sind	die	Nutz-
niesser	einer	gelingenden	Arbeitsteilung.	

VI. Ausblick

Die	Diskussionen	auf	Bundesebene33	und	Kantons
ebene34	zeigen	auf,	dass	die	Anliegen	und	die	Posi	tion	
von	pflegenden	Angehörigen	in	der	Gesellschaft	zu-
nehmend	Beachtung	finden.	Interessant	ist,	dass	die	
bisher	entwickelten	Ansätze	zur	Unterstützung	von	
pflegenden	Angehörigen	vorwiegend	unter	der	Optik	
von	(Mehrfach)Belastungen	und	damit	der	ökono-
mischen	 Schwächung	 oder	 gesundheitlichen	Ge-
fährdung	konzeptualisiert	wurden.	Mit	diesem	Arti-
kel	werden	nun	auch	neue	Ansätze	angedacht.	Diese	
berücksichtigen	das	Leistungsvolumen	der	Angehö-
rigen	 und	 erlauben	 ihnen	 eine	 arbeits	 und	
	sozialversicherungsrechtlich	besser	abgestützte	Po-
sition.	Noch	sind	wichtige	Fragen	für	die	Konzeptua
lisierung	und	die	nachhaltige	Implementierung	der	
Anstellung	von	pflegenden	Angehörigen	durch	die	
SpitexOrganisation	offen.	Dafür	sind	nun	Entwick-
lungs	und	Praxisprojekte	nötig,	die	sowohl	die	Sicht	
der	pflegebedürftigen	Person,	der	angestellten	pfle-
genden	 Angehörigen,	 der	 SpitexOrganisationen,	
sowie	der	Behörden	und	Kostenträger	beleuchten.	
Insgesamt	versprechen	sich	die	beiden	Autorinnen	
ein	hohes	Innovationspotenzial.	

	 33	 Postulat	zur	Verbesserung	der	Situation	von	pflegenden	
Angehörigen	vom	19.	12.	2008	mit	der	Möglichkeit	der	
Kompensation	von	Lohneinbussen	auf	Bundesebene:	
Der	Bundesrat	beantragte	im	März	2009	die	Ablehnung	
des	Postulats	mit	der	Begründung	mit	Einführung	des	
Neuen	Finanzausgleichs	(NFA)	seien	für	Detailregelun-
gen	im	Bereich	Ergänzungsleistungen	die	Kantone	zu-
ständig,	was	auch	für	eine	allfällige	Vergütung	des	Er-
werbsausfalls	 pflegender	 Angehöriger	 gelte,	 zudem	
müsse	die	Finanzierung	solcher	Leistungen	ohne	Bun-
desbeteiligung	erfolgen.	

	 34	 Im	Kanton	ZH	wurde	am	23.	1.	2012	ein	Postulat	betref-
fend	Anreize	zur	Förderung	von	pflegenden	Angehöri-
gen	angenommen	und	an	den	Regierungsrat	(RR)	über-
wiesen,	ein	entsprechender	Bericht	des	Regierungsrats	
muss	innert	zweier	Jahre	vorliegen.	Die	unmittelbare	
Wirksamkeit	eines	Postulats	ist	allerdings	nicht	so	gross,	
weshalb	auch	zuerst	eine	Motion	eingereicht	wurde,	
womit	die	Umsetzung	von	Massnahmen	hätte	verlangt	
werden	können.	Positiv	ist,	dass	der	RR	entgegenneh-
men	wollte,	woraus	zu	schliessen	ist,	dass	er	Handlungs-
bedarf	sieht	und	bereit	ist,	daran	zu	arbeiten.	

03_052_pflege_abh_leu_bischofberger.indd   218 16.11.12   09:28


	121869_Pflegerecht_04_2012_(193_256)
	121869_01_070_pflege_edit_heft4
	121869_02_029_pflege_abh_blum_schneider
	121869_03_052_pflege_abh_leu_bischofberger
	121869_04_030_pflege_abh_laamir_bozzini
	121869_05_037_pflege_abh_breitschmid_matt
	121869_06_068_pflege_gg_heft4
	121869_07_000_pflege_rs_komplett
	121869_08_063_pflege_fall_heft4
	121869_09_000_pflege_neu_komplett




